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Bebauungsplan „Marrbacher Öschle (Marrbachöschle)“ - 4. Änderung 
in Gingen an der Fils 
hier: Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Landratsamt nimmt zu dem Entwurf des o. g. Bebauungsplans wie folgt 
Stellung: 
 
I. Umweltschutzamt 
 
Naturschutz / Frau Bechtloff, Tel. 202-2265 
 
Schutzgebiete sind innerhalb des Bebauungsplangebietes nicht vorhanden. 
Es befindet sich östlich des Plangebietes das nach § 30 NatSchG geschütz-
te Biotop „Gehölze an der Bahnlinie O Gingen“, dieses liegt jedoch außer-
halb des Eingriffsbereiches. 
 
Artenschutz: 
Die mit Stellungnahme vom 06.04.2017 geforderte artenschutzrechtliche 
Prüfung wurde nachgereicht. 
Die Brutvogelkartierung ergab ein Vorkommen ubiquitärer und streng ge-
schützter Arten wie Rotmilan und Turmfalke sowie Arten der Vorwarnliste 
und ein Vorkommen der als gefährdet eingestuften Rauchschwalbe (RL 
Baden-Württemberg). Mit den Kompensationsmaßnahmen für die Arten-
gruppe der Vögel besteht grundsätzlich Einverständnis.  
Demnach sind Gehölzrodungen und Fällungen nur außerhalb der Ge-
hölzschonzeit von Oktober – Februar zulässig. Des Weiteren werden die 
vorhandenen Nistkästen im Zeitraum Oktober – Februar, außerhalb der 
Brutperiode umgehängt. Die Nistkästen sind spätestens im jeweiligen 
Winterhalbjahr vor Baubeginn umzuhängen.  
Durch die CEF-Maßnahme ist der Verlust von 6 natürlichen Baumhöhlen 
durch das Aufhängen von 12 Nistkästen im räumlichen Umfeld auszu-
gleichen.  
 
Im Plangebiet wurde eine hohe Fledermausaktivität festgestellt. Laut Gut-
achter ist es von hoher Bedeutung als Jagdhabitat für Fledermäuse. Auf 

Landratsamt Göppingen  Postfach 809  73008 Göppingen 
 

                                    
mquadrat 
kommunikative Stadtentwicklung 
Badstraße 44 
73087 Bad Boll 
                                    
                                    
                                    

Datum 
21.08.2018 
 
Bauamt 
 

Aktenzeichen 
21 C 621.41 

Zuständig für Ihr Anliegen 
Herr Kraft 

Dienstgebäude 
Lorcher Straße 6 
73033 Göppingen 

Zimmer 
306 

Telefon 
07161 202- 2100 

Telefax 
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E-Mail 
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Landratsamt Göppingen 
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73033 Göppingen 
 
Telefon 07161 202-0 
Telefax 07161 202-440 
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Öffnungszeiten: 
Montag 08.00 – 15.30 Uhr 
Dienstag 07.30 – 12.00 Uhr 
 13.30 – 15.30 Uhr 
Mittwoch 07.30 – 12.00 Uhr 
Donnerstag 07.30 – 12.00 Uhr 
 13.30 – 17.30 Uhr 
Freitag 07.30 – 12.00 Uhr 
 
Bankverbindung: 
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IBAN: DE87 6105 0000 0000 0000 79 

BIC: GOPS DE 6G 
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Artniveau wurden nur Abendsegler und Zwergfledermaus bestimmt, das Vorkommen weiterer Ar-
ten ist aber bereits in Artenschutzuntersuchungen von 2011 und 2013 nachgewiesen worden. 
In den vorhandenen Baumhöhlen und Gebäuden wurden keine Fledermausnachweise erbracht. 
Dennoch besteht grundsätzlich ein Habitatpotential in Form von Tagesverstecken in Rindenspalten 
und Baumhöhlen. Der Verlust potentieller Tagesverstecke ist durch das Ausbringen von 6 Fle-
dermauskästen im räumlichen Umfeld vor Baubeginn auszugleichen. 
 
Nach der Aussage im Gutachten (Seite 25), dass im Gebiet Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 
vorgeschlagen sowie für den nicht vermeidbaren Verlust an Tagesverstecken CEF-Maßnahmen 
ergriffen würden, erscheint das Aufhängen von 6 Fledermauskästen etwas dürftig. Im Rahmen der 
Bebauung des südlichen Teils des Baugebietes Marrbacher Öschle wurde bereits ein größerer 
Streuobstbestand entfernt. Es liegen für diesen Bereich zwei artenschutzrechtliche Untersuchun-
gen aus den Jahren 2011 und 2013 vor. In beiden Gutachten wurden Zwergfledermaus, Abend-
segler, Breitflügelfledermaus und Mausohr nachgewiesen. Die Zwergfledermaus war im gesamten 
Untersuchungsgebiet flächendeckend aktiv. Beide Gutachten weisen auf den Verlust an Jagdhabi-
tat durch eine Bebauung hin und empfehlen eine langfristige Sicherung verbleibender Streuobst-
bestände auf Gemeindefläche. 
In der vorliegenden artenschutzrechtlichen Untersuchung von 2018 fehlt eine ausreichende Ab-
schichtung der Betroffenheit der Fledermäuse, die vom Gutachter nachzureichen ist. Es ist zu kon-
kretisieren, welche Auswirkungen der weiter fortschreitende Verlust an Streuobstflächen auf die 
lokale Fledermauspopulation hat. Bei dieser Einschätzung ist der durch Bebauung bereits entstan-
dene Verlust an Jagdhabitat zu berücksichtigen.  
Zwar stellen Jagdhabitate an sich keine geschützten Lebensräume wie Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten dar, wenn jedoch die Bebauung von Nahrungsflächen immer weiter zunimmt und die ver-
bleibenden Flächen immer kleiner werden, kann nicht mehr grundsätzlich davon ausgegangen 
werden, dass ausreichend Ausweichflächen im für die Tiere erreichbaren Umfeld vorhanden sind. 
Es ist daher vom Gutachter einzuschätzen, ob es sich um den Verlust eines essentiellen 
Nahrungshabitats handelt, der zu einer erheblichen Beeinträchtigung der lokalen Fleder-
mauspopulation führen kann.  
Abhängig davon wie der Gutachter letztlich die Auswirkungen des Verlusts an Jagdhabitat ein-
schätzt, sind ggf. zusätzliche Schutz- bzw. Erhaltungsmaßnahmen zu planen. 
 
In Bezug auf sämtliche umzuhängenden und neu anzubringenden Nist-/Fledermauskästen sind 
der unteren Naturschutzbehörde zuvor geeignete Flächen auf einem Kartenausschnitt an-
zuzeigen. Diese müssen ggf. dinglich gesichert werden. Alle Kästen sind dauerhaft zu erhalten 
und entsprechend regelmäßig zu reinigen, abgängige sind zu ersetzen. 
 
Im Plangebiet befinden sich zwei Bäume, die Habitatpotential für totholzbewohnende Käfer auf-
weisen. Es sind Angaben zu machen, ob diese Bäume mittels Pflanzbindung gesichert werden 
können. 
Falls nicht, sind die Bäume durch einen geeigneten Fachgutachter zu beproben und bei einer 
Besiedelung die Arten zu bestimmen. Der Vorschlag der Gutachterin die Bäume nach Fällung 
aufzustellen, um sie weiterhin als Lebensstätte zu erhalten, macht ohne vorherige Beprobung kei-
nen Sinn, da diese Maßnahme nicht bei allen Käferarten erfolgversprechend angewendet werden 
kann. 
 
Ein Vorkommen weiterer planungsrelevanter Arten(gruppen) wie Amphibien, Reptilien und Hasel-
mäusen kann ausgeschlossen werden. 
Nach Überprüfung der Aktualisierung der Offenlandkartierung 2017, kann ein Vorkommen des 
FFH Lebensraumtyps 6510 Magere Flachland-Mähwiese ausgeschlossen werden. 
 
Landschaftsbild: 
Das Plangebiet schließt im Süden, Westen und Norden an bestehende Bebauung an. Im Osten ist 
es durch den zum Teil als Biotop gesetzlich geschützten Gehölzstreifen „Gehölze an der Bahnlinie 
O Gingen“ zum Außenbereich hin ausreichend eingrünt. Eine Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes kann ausgeschlossen werden. 
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Es bestehen aus Naturschutzsicht keine grundsätzlichen Bedenken gegenüber der Bebauungs-
planänderung. Die Maßnahmen des Artenschutzgutachtens sind Bestandteil des Bebauungsplans 
und vollumfänglich umzusetzen. 
Eine abschließende Stellungnahme erfolgt nach Vorlage der konkretisierten Aussagen zur Betrof-
fenheit von Fledermäusen und der Angabe der Flächen für das Aufhängen der Nist- / Fledermaus-
kästen. 
 
 
Immissionsschutz / Herr Scholze, Tel. 202-2240 
 
Der teilweise bebaute Planbereich liegt zwischen Donzdorfer Straße und Dammstraße. Dort soll 
ein allgemeines Wohngebiet (WA) sowie zwei Dorfgebiete (MD) ausgewiesen werden. Östlich, in 
einer Entfernung von ca. 40m, verläuft die Bahnstrecke Stuttgart-Ulm. 
Wegen der damit verbundenen Verkehrslärmimmissionen wurde eine Schalltechnische Untersu-
chung des Ingenieurbüros Möhler+Partner im Mai 2018 durchgeführt. Trotz der 4m hohen Lärm-
schutzwand entlang der Bahntrasse kommt es im Planbereich des Nachts zu erheblichen Über-
schreitungen der Lärmorientierungswerte der DIN 18005 “Schallschutz im Städtebau“. Im WA be-
tragen diese bis zu 14dB(A). Die deshalb vom Gutachter für den Bebauungsplan vorgeschlagenen 
Festsetzungen für passive Lärmschutzmaßnahmen an Gebäuden wurden unter Ziffer 10 der Pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen übernommen. Diesbezüglich werden von hier aus keine weiteren 
Anregungen vorgebracht. 
 
Im Textteil (Teil B) unter „III. Hinweise“ wird darauf hingewiesen, dass in unmittelbarer Nähe der 
Bahnstrecke (elektrische Oberleitung) mit Beeinflussung durch magnetische Felder zu rechnen ist. 
Dies klingt beunruhigend, auch unter dem Gesichtspunkt „gesunde Wohnverhältnisse“. 
Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen sind Niederfrequenzanlagen so zu betreiben, 
dass sie in ihrem Einwirkungsbereich an Orten, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von 
Menschen bestimmt sind, bei höchster betrieblicher Anlagenauslastung die im Anhang 1a der Ver-
ordnung über elektromagnetische Felder-26.BImSchV genannten Grenzwerte nicht überschreiten, 
wobei Niederfrequenzanlagen mit einer Frequenz von 50 Hertz die Hälfte des in Anhang 1a ge-
nannten Grenzwertes der magnetischen Flussdichte nicht überschreiten dürfen. Immissionen an-
derer Niederfrequenz- oder Hochfrequenzanlagen sind dabei mit zu berücksichtigen. 
Nach hiesiger Abschätzung werden bei einem Abstand von 40m vorgenannte Grenzwerte deutlich 
unterschritten, was aber durch einen Sachkundigen überprüft werden sollte. Auf der Grundlage 
dieser Überprüfung könnte dann der Hinweis entsprechend umformuliert werden oder ganz entfal-
len.  
 
Weitere Anregungen oder zu beachtende Fakten werden von hier aus nicht vorgebracht. 
 
 
Oberflächengewässer / Herr Müller, Tel. 202-2226 
 
Für den zeichnerischen Teil fehlt die Legende zu den beiden dargestellten Hochwasserereignissen 
„HQ 100 und HQ Extrem“. Wir bitten diesbezüglich um Ergänzung. Für den HQ-Extrembereich 
sollte gemäß Hochwasserschutzgesetz II (Bundesgesetzblatt vom 05.07.2017, S. 2193) bzw.  
§ 78b Abs. 1, Nr. 2 WHG der Hinweis mit aufgenommen werden, dass innerhalb des Risikogebiets 
(= HQ Extrem) eine hochwasserangepasste Bauweise erforderlich ist. 
 
Ansonsten herrscht Einverständnis mit den Ausführungen in Ziffer 9 der Begründung zum Thema 
Gewässer und Überflutungsflächen. 
 
 
Altlasten / Frau von Conta, Tel. 202-2215 
 
Im Plangebiet sind keine Eintragungen im Bodenschutz- und Altlastenkataster vorhanden. 
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Bodenschutz / Frau von Conta, Tel. 202-2215 
 
Auch im vereinfachten Verfahren nach §13a BauGB sind die Umweltbelange zu prüfen. Angesichts 
der im Plangebiet vorhandenen hochwertigen Böden behalten die Anregungen aus der Stellung-
nahme des Landratsamtes vom 06.04.2017 ihre Gültigkeit: 
Um die anfallende Menge an verwertbarem Boden zu ermitteln, bedarf es einer einfachen boden-
kundlichen Kartierung, damit die Bodenverwertung geplant werden kann. Dabei ist darauf zu ach-
ten, dass nicht nur die Böden im Bereich der öffentlichen Wege und Zufahrtsstraßen berücksichtigt 
werden, sondern viel mehr auch die verwertbaren Böden der eigentlichen Baugrundstücke gesi-
chert werden.  
 
Bei den Erschließungsarbeiten sollte auf größtmögliche Schonung des Bodens geachtet werden.  
 
 
Im Hinblick auf die Bereiche Grundwasserschutz und Abwasserbeseitigung bestehen keine Be-
denken oder Anregungen. 
 
 
II. Straßenverkehrsamt / Frau Hoyler, Tel. 202-5211 
 
Aus unserer Sicht ist nicht zweifelsfrei ersichtlich, wie die Erschließung des Gebäudes Nr. 33 
erfolgen soll. 
Zudem sollte geklärt werden, ob der Weg im Norden des Gebiets als Fußweg oder landwirt-
schaftlicher Weg gewidmet wird. 
 
 
III. Amt für Vermessung und Flurneuordnung / Herr Munk, Tel. 07331/304-208 
 
Zum Bebauungsplan „Marrbacher Öschle – 4. Änderung“ in Gingen a. d. Fils haben wir zum zeich-
nerischen Teil folgende Anmerkungen und Hinweise:  
Die Flurstücksnummern 2450, 2455, 2481, 2491, 2516, 2548/15 und 2548/29 sind so zu platzie-
ren, dass sie nicht durch Planzeichen oder Text verdeckt werden. Wenn sie nicht innerhalb des 
Flurstücks eingetragen werden können, sind sie mit einem Zuordnungspfeil zu versehen. Die Flur-
stücksnummern 2476, 2479/3 und 2492/9 sind noch einzutragen. 
 
 
IV. Landwirtschaftsamt / Herr Weiß, Tel. 202-2550 
 
Mit der 4. Änderung wird der nördliche Bereich des Baugebietes Marrbacher Öschle geändert.  
 
Zur Änderungsplanung 2017 in diesem Bereich (u.a. insgesamt WA statt MD) haben wir am 
06.04.2017 eine Stellungnahme abgeben. Darin haben wir auf die frühere Schweinehaltung auf 
Flst. Nr. 2490 hingewiesen, deren baurechtlichen Bestandsschutz (auch bzgl. des Umfangs) wir 
nicht kennen.  
Die jetzige Planung sieht (neben Änderungen in der Erschließung) wieder die Ausweisung von MD 
im überwiegenden Teil des Plangebietes vor. Begründet wird dies u.a. damit, dass die „derzeit 
nicht ausgeübte landwirtschaftliche Nutzung…im Plangebiet möglich“ wäre (Begründung zum Be-
bauungsplan Ziff. 12.1). Die Planung auf den Flurstücken Nr. 2491 und 2492 sieht weiterhin WA 
vor.  
 
Im Bereich des Filstales überwiegen Winde aus Nordwest und Südost. In Abhängigkeit vom Um-
fang des ggf. vorhandenen Bestandsschutzes der früheren Schweinehaltung auf Flst. Nr. 2490 
können im nordöstlichen Bereich der Flurstücke Nr. 2491 und 2492 Geruchshäufigkeiten von über 
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10% bzw. auch über 15% auftreten. Damit können die nach der Geruchsimmissionsrichtlinie 
(GIRL) für Wohngebiet zulässigen Richtwerte überschritten werden. 
 
 
V. Bauamt / Herr Wagenblast, Tel. 202-2113 
 
Aus städtebaulicher Sicht bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Anregungen und Bemerkungen zum Entwurf Textteil (Teil B): 
 
Zu I. Planungsrechtliche Festsetzungen: 
 
2. Maß der baulichen Nutzung, Höhe der baulichen Anlage 
Mit Textfassung  
"Die Bezugshöhe (BH) ist nicht mit der Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) zu verwechseln." 
"Die EFH kann von der BH abweichen." 
Da keine Festsetzung der EFH zur BH vorliegt, wird folgende Textfassung vorgeschlagen: 
„Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) ist nicht mit der Bezugshöhe (BH) zu verwechseln und 
kann daher abweichen.“ 
 
6. Stellung der baulichen Anlagen 
Mit Textfassung 
"Die Stellung der baulichen Anlagen wird durch die Festsetzung von Hauptgebäuderichtungen 
festgesetzt." 
wird die Stellung des Gebäudes nach seiner Länge geregelt. Für Satteldach- und Walmdachge-
bäude besteht somit keine grundsätzliche Festsetzung zur Orientierung der Hauptfirstrichtung pa-
rallel zur Gebäudelängsseite. 
Die Begriffe Hauptgebäuderichtung, Hauptfirstrichtung und Haupttraufrichtung können rahmenge-
bende Kriterien darstellen, so z.B. 
bei Flachdächern die Hauptgebäuderichtung 
bei Sattel-, Walmdächer die Hauptfirstrichtung 
bei anderen Dachformen die Haupttraufrichtung. 
 
10. Bauliche und technische Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen. 
Lärmschutzmaßnahmen 
Die Schalltechnische Untersuchung der Möhler + Partner Ingenieure AG vom Mai 2018 kann im 
Kapitel 6.1 zum Ergebnis:  
Weitere aktive Schallschutzmaßnahmen innerhalb des Plangebiets können aufgrund der geometri-
schen Lage keine Verbesserung mehr erzielen. 
Damit sind passive Schallschutzmaßnahmen vom Bauherren für das geplante Bauvorhaben zu-
mindest durch geeignete Grundrissorientierung und im Nahbereich der Bahnlinie durch bauliche 
Maßnahmen erforderlich. 
Es wird empfohlen auf die Schalltechnische Untersuchung explizit hinzuweisen. 
 
Zu II. Örtliche Bauvorschriften: 
 
1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
Dachdeckung und Dachbegrünung 
In der Aufzählung der zulässigen Dachfarben wurde von der Farbe des Anthrazit "anthrazitfarben" 
sprich anthrazitfarbig aufgenommen. 
Zur Farbbestimmung wird empfohlen in Klammer die Farbe „Schwarzgrau“ einzufügen. 
 
3. Einfriedigungen 
Textfassung 
"Mauern und feste Einfriedigungen sind an der Grundstücksgrenze bis zu einer Höhe von 0,5m 
zulässig. Höhere Aufschüttungen müssen angeböscht werden." 
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Da die Begriffe Mauer und feste Einfriedigung unter dem Oberbegriff Einfriedigungen gefasst sind; 
liegen keine Festsetzungen zu Stützmauern vor.  
Über den Punkt 5 Aufschüttungen und Abgrabungen, sind diese flächenhafte auf max. 0,75m be-
schränkt.  
Damit bestehen für nicht flächenhafte Ausbildungen auch für Stützmauern keine Höhenbegren-
zungen. 
 
6. Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser. 
Aus den Textfassungen ergehen keine Hinweise zum Versickern von Niederschlagswasser (ange-
sammeltes Regenwasser). 
 
Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass von den örtlichen Bauvorschriften nur unter den sehr 
engen Voraussetzungen des § 56 Abs. 5 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) befreit 
werden kann. Es wird angeregt zu prüfen, ob weniger restriktive Festsetzungen sinnvoll wären. 
 
 
VI. Seitens des Gesundheitsamtes bestehen keine Anregungen oder Bedenken.  
 
 
Die Stellungnahme der Kreisarchäologie wird ggf. nachgereicht.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Kraft 
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Bebauungsplans „Marbacher Öschle 4.Änderung“ nach § 13 a BauGB der Gemeinde 
Gingen 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht wird zum o.a. Bebauungsplan der Gemeinde Gingen abschließend 
wie folgt Stellung genommen: 
 
Die mit Stellungnahme vom 15.08.18 nachgeforderten artenschutzfachlichen Ergänzungen wurden 
nachgereicht. Der Verlust von Nahrungshabitaten von Fledermäusen wird von der Gutachterin als 
nicht erheblich eingeschätzt, da in der Umgebung ausreichende Nahrungsquellen verfügbar sind. Die 
Einschätzung kann von der unteren Naturschutzbehörde so mitgetragen werden. Die Erhöhung der 
Anzahl der Fledermauskästen von 6 auf 10 Stück wird begrüßt. 
Für die Ausbringung der Fledermauskästen wurden die gemeindeeigenen Flurstücke Nr. 2826 und 
2447/1 auf Gemarkung Gingen angegeben. Es wird davon ausgegangen, dass dies auch die Stand-
orte für die 12 Vogelnistkästen sind. Mit den Standorten besteht Einverständnis. 
Die potentiell von totholzbewohnenden Käferarten besiedelten zwei Bäume sind durch Pflanzbindung 
im Bebauungsplan gesichert, dies wird aus Naturschutzsicht begrüßt. 
 
Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände sind Gehölzrodungen und Fällungen 
nur außerhalb der Gehölzschonzeit von Oktober – Februar zulässig. Des Weiteren werden die 
vorhandenen Vogelnistkästen im Zeitraum Oktober – Februar, außerhalb der Brutperiode umge-
hängt.  
Die Nistkästen sind spätestens im jeweiligen Winterhalbjahr vor Baubeginn umzuhängen.  
Durch die CEF-Maßnahme ist der Verlust von 6 natürlichen Baumhöhlen durch das Aufhängen von 
12 Nistkästen im räumlichen Umfeld auszugleichen. 

 
Der Verlust potentieller Fledermaustagesquartiere ist durch das Ausbringen von Fledermauskäs-
ten im räumlichen Umfeld vor Baubeginn auszugleichen. Die Anzahl wird von 6 auf 10 Fleder-
mauskästen erhöht. 
 
Aus Naturschutzsicht konnten alle offenen Punkte durch die Ergänzungen zum Bericht Artenschutz 
geklärt werden. Bei Berücksichtigung der beschriebenen Artenschutzmaßnahmen bestehen keine 
Bedenken gegenüber dem Bebauungsplan. 
Die Maßnahmen des Artenschutzgutachtens sind Bestandteil des Bebauungsplans und vollumfäng-
lich umzusetzen. Die Umsetzung der CEF-Maßnahmen und weiterer Artenschutzmaßnahmen ist der 
unteren Naturschutzbehörde anzuzeigen. 

 
 
Bechtloff 

 
 
 

 
An das 
Bauamt 
Frau Hauerstein 
 
im  H a u s e  
 
 
 

Umweltschutzamt 

Aktenzeichen 
22.3 – 364.52 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
Frau Bechtloff / Frau Brandbeck 

Zimmer 
418 / 416 

Telefon 
07161 / 202 – 2265; 202 – 2266 

Telefax 
07161 / 202 - 2290 

E-Mail 
j.bechtloff@landkreis-goeppingen.de  

p.brandbeck@landkreis-goeppingen.de  

Göppingen, den 09.10.2018 
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